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Das Musikerhaus an der Froschaugasse in Ziirich

Die Froschaugasse, eine kleine, schmale Querstrasse zwischen dem
Rindermarkt und der Brunngasse, gehorte nie zu den repréisentativen
Strassenziigen des alten Zirich. Kleine, schmalbriistige Hiuser, deren
Substanz sich seit dem Mittelalter nur unwesentlich veranderte, um-
sdumen den anmutig gekriimmten Weg. Eine Ausnahme bildet viel-
leicht das Haus Nr. 4 «Zum Burghof», das freistehend ist und sowohl
am Aussern wie im Innern von einem gehobeneren Biirgertum des
17. Jahrhunderts zeugt. Dieses Haus aber beherbergte im 14. Jahr-
hundert die Judenschule und sehr wahrscheinlich auch eine Synagoge.
Da noch weitere Juden in diesem Quartier wohnten, nannte man die
Gasse Judengasse, welchen Namen man spéter in Steingasse und im
19. Jahrhundert in Froschaugasse umbenannte.

Die Wohnhéduser zur «blauen Lilie», zum «Lerchenbaum» und
zum «Reigel» (Reiher) Nr. 20-24 sind schon im 14. Jahrhundert er-
wihnt und waren meistens von Kleinhandwerkern bewohnt. Sie wur-
den in den Dreissigerjahren unseres Jahrhunderts in einem ziemlich
verlotterten Zustand von der Stadt zum Zwecke der Sanierung er-
worben.

Die urspriinglichen Sanierungspldne, welche eine totale Beseiti-
gung der ganzen Héuserzeile vorsahen, wurden zum Gliick nie ver-
wirklicht. Der Zerfall einzelner Hiuser konnte jedoch nicht mehr auf-
gehalten werden, so dass das Biiro fiir Altstadtsanierung und Denk-
malpflege vor eine zwingende Bauaufgabe gestellt wurde. Bei der
Frage: Neubau oder Umbau entschied sich die Stadt nach eingehenden
Studien und Vorprojekten fiir einen Umbau, obwohl der Neubau in
verschiedener Beziehung rationeller und preisgiinstiger gewesen wére.
Ausschlaggebend fiir diesen Entscheid war die dussere Erhaltung der
drei Altstadthéuser in ihrer Originalsubstanz. Da alte, dicke Mauern
schallhemmend sind, eignete sich das Objekt vorziiglich fiir den Ein-
bau von Musikerstudios und Wohnungen. Diese Zweckbestimmung
ging auf eine Eingabe des «Vereins fiir Musikerwohnungen» an den
Stadtrat zuriick, worin fiir die besonders benachteiligten Musiker
Arbeits- und Wohnstitten gesucht wurden.

Das Musikerhaus mit dem gegen Siidosten gerichteten Erker

688

DK 719.3:728.1

Die drei Hauser wurden unter Erhaltung der Fassaden und Brand-
mauern im Innern vollstandig umgebaut und zu einem Haus mit einem
einzigen Treppenhaus vereinigt. Dadurch konnte viel wertvoller Wohn-
raum gewonnen werden. Das ganze Gebdude beherbergt heute drei
Ladengeschédfte im Erdgeschoss, vier Einzimmerstudios, vier Zwei-
zimmerwohnungen und im Dachgeschoss ein Maleratelier mit Ein-
zimmerwohnung. Am Aussern wurde nichts wesentliches gedndert.
Neu ist der Hauseingang auf der Hofseite, mit seiner modernen
Supraporte des in der Altstadt ansdssigen Bildhauers Werner Hilber,
«Frau Musika» darstellend. Die Haustiire selber und ihre Steinge-
winde konnten von einem abgebrochenen Haus an der Gutenberg-
strasse iibernommen werden.

Der Erker im zweiten Geschoss der Stidfassade stammt aus dem
frithen 17. Jahrhundert. Die alte Briistung war nicht mehr vorhanden
und musste neu erstellt werden. Die farbige Fassung des Erkers
erfolgte in freier Anlehnung an dhnliche Beispiele aus jener Zeit. Ein
alter gotischer Tiirbogen auf der Strassenseite mit originalen Stein-
metzzeichen konnte an Ort und Stelle belassen werden; seine untern
Partien wurden allerdings ergdnzt. Neu ist ebenfalls das Tiirgewénde
daneben mit der Jahreszahl 1676, es stellt aber eine genaue Kopie des
geborstenen Originals dar. Die Reste dekorativer Malerei aus dem
16. Jahrhundert, welche beim Abbruch entdeckt wurden, konnten nicht
in situ erhalten werden. Geblieben ist jedoch eine schone gotische
Fenstersdule im 1. Stock.

Wie viele andere Ziircher Altstadthduser sind auch hier die ober-
sten Geschosse und die Giebel in Fachwerk ausgefiihrt. Dieses Riegel-
werk ist nun wieder in der alten Frische sichtbar gemacht worden, was
den Bauten eine wohltuende Farbigkeit verleiht.

Projekt, Oberleitung: Bauamt II. Sachbearbeiter des Hochbau-
amtes: R. A. Wagner, stadtischer Denkmalpfleger, Ernst Graf, Archi-
tekt. Ausfithrung: Hans Diener, Architekt. Ingenieurarbeiten: Jos.
Ganahl, dipl. Ing. Bauherr: Stadt Ziirich.

Schweiz. Wasserwirtschaftsverband
DK 061.2:627.8.09
Die Befassung mit dem Staate war von jeher ein Wesenszug des
Schweizerbiirgers. Dass das auch noch heute zutrifft, kam an der
53. ordentlichen Hauptversammlung des Schweizerischen Wasser-
wirtschaftsverbandes zum Ausdruck, die am 3. September 1964 im
Gemeindesaal in Saas-Fee bei einer Beteiligung von rund 250 Mitglie-
dern und Gisten stattfand. Denn die Arbeit, die die Organe dieses
Verbandes meist ehrenamtlich im vergangenen Vereinsjahr geleistet
haben, verdient nicht nur wegen ihres bedeutenden Umfanges sondern
vor allem auch wegen ihrer vornehmen, staatserhaltenden und auf
weite Sicht bedachten Gesinnung Lob und Anerkennung. Das Ge-
leistete geht teils aus dem Jahresbericht hervor, der im Verbandsorgan
«Wasser- und Energiewirtschaft» 56 (1964) Nr. 7, erschienen ist. Es
war auch der klar formulierten, auf das Wesentliche konzentrierten
Ansprache des Prisidenten, Stdnderat Dr. Karl Obrecht, zu entnehmen,
deren Hauptgedanken von allgemeinem Interesse sind und daher
nachfolgend kurz zusammengefasst werden sollen.

Binnenschiffahrt — Gewésserschutz — Landesplanung

Die Spezialkommission «Binnenschiffahrt und Gewdsserschutz
hat ihren Untersuchungen einen Zeitpunkt zugrundegelegt, da die
Schweiz 10 Millionen Einwohner zdhlen wird. Dazu musste die
voraussichtliche Entwicklung der Siedlungen, der Industrialisierung
sowie der Verkehrs- und Transportbediirfnisse auf grund aller ver-
fiigbaren Daten abgeschitzt und ein Plan fiir die zu treffenden Mass-
nahmen entworfen werden, der den Wiinschen des Natur- und Heimat-
schutzes und den Bediirfnissen des Gewasserschutzes Rechnung trégt.
Als Grundlage zur Meinungsbildung dienten unter anderem Gutachten
und Sonderberichte, die von zustindigen Korperschaften und aner-
kannten Fachleuten eingeholt wurden. Das sehr tiefgreifende und kost-
spielige Gutachten der Schweizerischen Vereinigung fiir Landes-
planung konnte dank grossziigiger Unterstiitzung des Bundes und
der Uferkantone der untersuchten Wasserstrassen durchgefiihrt wer-
den. Die Studien fiir das Gutachten der EAWAG wurden vom Eid-
genossischen Departement des Innern als Bundesaufgabe anerkannt.

Der Bericht der Kommission, der als Verbandsschrift in zwei
Binden herausgegeben werden soll, gelangt zum Ergebnis, dass die
Binnenschiffahrt auf Hochrhein und Aare, auf eine weitere Zukunft

Schweiz, Bauzeitung + 82. Jahrgang Heft 39 - 24, September 1964



	Das Musikerhaus an der Froschaugasse in Zürich

